
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
  

  
 
 

 
 

 
   

  
 
 

 

Klub der ÖVP Bezirksräte 

Pizzakarton 

Der unterfertigende Bezirksrat der ÖVP-Donaustadt 

Mag. Gregor Lebschik, LL.M. 

stellt gemäß § 23 der Geschäftsordnung der Bezirksvertretungen für die Sitzung der 
Bezirksvertretung Donaustadt am 09. März 2022 folgende 

Anfrage an den Bezirksvorsteher 

betreffend der erfolgten bzw. laufenden Information der Bezirksbevölkerung über 
(eine) bezirksrelevante Angelegenheit(en) mittels durch den Bezirk zur Verfügung 
gestellten/verteilten Pizzakarton (siehe folgendes Foto). 



   
  

  
 

 
 

  
  

  
    

 
  

 
    

  
 

   
 

 
    

 
   

 
    

  
 

  
 

  
 
 
 

 
 

a. Über welche bezirksrelevante Angelegenheit(en) wird die Bezirksbevölkerung 
durch die ggstl. Verpackungen informiert bzw. inwieweit erfolgt dadurch eine
Öffentlichkeitsarbeit im Interesse des Bezirkes (iSd § 103 Abs. 1 Z 28 bzw. § 
103g Abs. 1 Z 16 WStV, vgl. dazu auch  
https://www.wien.gv.at/bezirke/dezentralisierung/entscheidungsrecht/pressearb 
eit.html)? 

b. Warum erscheint aus Ihrer Sicht gerade die Abbildung des Bezirksvorstehers 
(inkl. der Links zu dessen Facebook Seite bzw. YouTube Channel) in 
Verbindung mit der auf der Verpackung ersichtliche Information („Die 
Donaustadt bringt´s „– wobei hier anzumerken ist, dass jedenfalls der 
Apostroph entbehrlich wäre), gerade in Zusammenschau mit dem üblichen 
Inhalt der ggstl. Verpackung, für die Informationsadressaten 
(=Pizzakonsumenten) als besonders geeignet bzw. zielführend? 

c. Wie viele dieser Verpackungen wurden hergestellt bzw. gelangten zur 
Verteilung? 

d. Wie hoch waren die Gesamtkosten im Zusammenhang mit dieser
Öffentlichkeitsarbeit? 

e. Wie erfolgte die Auswahl jener Unternehmen, welchen diese 
Verpackungsmaterialen (kostenlos?) zur Verfügung gestellt wurden/werden 
bzw. wie erhielten die Unternehmen die Verpackungen? 

f. Inwieweit wurde Vorsorge getroffenen, dass die Verpackungen ausschließlich 
durch Donaustädter Pizzaerzeuger bzw. -lieferanten verwendet werden? 

g. Ist Ihrerseits hinkünftig eine weitere vergleichbare Öffentlichkeitsarbeit durch 
entsprechend informativ gestaltete Lebensmittelverpackungen (bspw. etwa 
mittels Nudelboxen, etc.) beabsichtigt? 
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